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Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:buergermeisterbuero@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 

**************************************** 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Satzung der Stadt Hilden über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Betreuung von Kin-
dern in Tagespflege im Stadtgebiet Hilden 
 
Rechtsgrundlagen: 
- §§ 22 ff. Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII), 
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz), 
- § 90 Abs. 1 Nr.3 SGB VIII,  
- § 23 KiBiz,  
- § 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), 
- Erstes Gesetz zur Ausführung des KiBiz, 
- Erste Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung des KiBiz, 
jeweils in der zurzeit geltenden Fassung. 
 
Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tagespflege im Sinne der §§ 22,23 SGB VIII (KJHG) 
 

§ 1 Allgemeines 
§ 2 Entstehung des Beitrages und Beitragszeitraum 
§ 3 Fälligkeit des Beitrages 
§ 4 Beitragsschuldner 
§ 5  Kostenbeitrag 
§ 6  Einkommen 
§ 7  Erlass des Kostenbeitrages 
§ 8  Nachweis des Einkommens 
§ 9  Auskunfts- und Anzeigepflichten 
§ 10  Bußgeldvorschriften 
§ 11 In-Kraft-Treten 

 
Anlage 1: Kostenbeitragstabelle 
 
 

§ 1 Allgemeines 
 

Für die Inanspruchnahme von Kindertagespflege im Sinne des Gesetzes zur frühen Bildung und För-
derung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) erhebt der örtliche Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe, die Stadt Hilden, gemäß §§ 23 und 24 SGB VIII von den Eltern entsprechend ihrer wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit einen öffentlich- rechtlichen Kostenbeitrag. Die Kostenbeiträge sind gemäß § 
23 Absatz 4 SGB VIII sozial gestaffelt und werden gemäß einem unterschiedlichem Aufwand für 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat  15. 21.    04.  19. 31.  12. 

Haupt- und Finanzausschuss   14.   20.   05.  21.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  23.    13.     23.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  09.    28.     08.  

Integrationsrat  02.    14.   20.  22.  

Jugendhilfeausschuss   01.   21.     29.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss  27.       10.    

Personalausschuss  13.           

Rechnungsprüfungsausschuss    23.       12.  

Schul- und Sportausschuss   07.   27.      05. 

Sozialausschuss  08.    18.      03. 

Stadtentwicklungsausschuss 18. 29.  25. 30.   29.   14.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.   08.     30.   28.  
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a) Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 
b) Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres 
 

erhoben. Die Kostenbeiträge richten sich nach dem Alter des Kindes und nach den wöchentlichen Be-
treuungszeiten. Die Beiträge für die Essensverpflegung sind gemäß gesonderter Regelung zusätzlich 
zu leisten. 
 

Die Erhöhung der bisher vereinbarten Betreuungszeit in nicht unerheblichem Umfang bedarf eines er-
neuten schriftlichen Antrages. Die Regelungen über den Beginn der Leistung gelten analog. 

 
 

§ 2 Entstehung des Beitrages und Beitragszeitraum 
 

(1) Der Beitragszeitraum entspricht dem Bewilligungszeitraum für die Kindertagespflege unter Berück-
sichtigung der hierfür festgelegten Auszahlungsmodalitäten, das heißt, die Beitragsverpflichtung be-
ginnt ab dem ersten Tag der Betreuung bzw. ab dem 1. des Monats, in dem der Antrag gestellt wird 
und bleibt für jeden angefangenen Monat der Betreuung weiterhin bestehen. Die Beitragspflicht endet 
mit Ablauf des Monats, in dem das Betreuungsverhältnis endet. Unterbrechungen wegen Urlaub oder 
Krankheit von bis zu 30 Tagen im Jahr entbinden nicht von der Beitragsverpflichtung. 
 

(2) Der Bewilligungszeitraum für Kindertagespflege richtet sich nach dem individuell notwendigen Be-
treuungsbedarf. Grundsätzlich besteht ein Betreuungsanspruch bis zur Vollendung des 14. Lebensjah-
res. 
 

(3) Eine Kündigung der Tagespflege ist grundsätzlich nur zum Ende eines Kalendermonats mit einer 
Frist von 2 Wochen zum Monatsletzten möglich. Eine vorzeitige Kündigung ist nur möglich bei Umzug 
der Personensorgeberechtigten oder Erkrankung des Kindes, die eine weitere Inanspruchnahme von 
Kindertagespflege nicht mehr zulässt. Bei schulpflichtig werdenden Kindern endet die Kindertagespfle-
ge grundsätzlich zum 31.07. eines jeden Jahres, ohne dass es einer Kündigung des Pflegeverhältnis-
ses bedarf.  
 

Auf Antrag können Ausnahmeregelungen getroffen werden. 
 

Die Kündigung seitens der Tagespflegeperson ist möglich, wenn das Verhalten des Kindes einen wei-
teren Verbleib in der Tagespflegefamilie nicht zulässt, die erforderliche Zusammenarbeit mit den Erzie-
hungsberechtigten nicht möglich ist, das Kind nicht regelmäßig die Tagespflege in Anspruch nimmt, die 
Eltern Ihrer Beitragszahlung nicht regelmäßig nachkommen, die Angaben, die zur Aufnahme geführt 
haben, unrichtig waren oder sind. 
 

(4) Änderungen des Kostenbeitrages durch Änderung des Kindesalters und Einkommensänderungen 
werden vom ersten Tag des Folgemonats wirksam.  
 

(5) Die Beitragspflicht endet mit dem Beginn des letzen Kindergartenjahres vor der Einschulung gemäß 
Schulgesetz NRW in der jeweils gültigen Fassung. Für Kinder, die auf Antrag vorzeitig in die Schule 
aufgenommen werden, endet die Beitragspflicht, sofern eine verbindliche Schulanmeldung erfolgt ist.  

 
 

§ 3 Fälligkeit des Beitrages 
 

(1) Der Beitrag wird im Voraus in monatlichen Teilbeträgen erhoben und ist jeweils zum 1. eines lau-
fenden Monats fällig. 
 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe passt die Kostenbeiträge jeweils entsprechend den 
Änderungen der örtlichen Satzung über die Erhebung der Kostenbeiträge für die Inanspruchnahme von 
Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Hilden an.  
 

(3) Besucht das Kind die Kindertagespflege ergänzend zum Besuch einer Kindertageseinrichtung, so 
ist der Kostenbeitrag abhängig von der Gesamtbetreuungszeit (maximal 45 Betreuungsstunden pro 
Woche) nach dieser Satzung zu fordern. Die Betreuungszeiten werden addiert. Ab einer Gesamtbe-
treuung von mehr als 45 Stunden pro Woche ist von den Eltern nur der Beitrag für diese Betreuungs-
zeit zu fordern. 
 

(4) Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos über eine Einzugsermächtigung oder Überwei-
sung (Selbsteinzahlung) unter Angabe der hierfür erforderlichen Daten.  
 
(5) Nicht gezahlte Beiträge unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungsverfahren. 
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§ 4 Beitragsschuldner 
 

(1) Beitragspflichtig sind Eltern für ein Kind, das mit Hauptwohnsitz in Hilden gemeldet ist und auf de-
ren Veranlassung die Tagespflege in Anspruch genommen wird.  
 

(2) Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, tritt dieser an die Stelle der Eltern. 
 

(3) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Ein-
kommenssteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese Leistung erhal-
ten, an die Stelle der Eltern. Bei Beitragsübernahme durch die wirtschaftliche Jugendhilfe wird maximal 
der Beitrag der zweiten Stufe übernommen. 
 

(4) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 5 Kostenbeitrag 
 

(1) Die Beitragsschuldner nach § 3 haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mo-
natlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Kosten der Tagespflege zu entrichten. 
 

Der Kostenbeitrag richtet sich neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen 
nach dem Alter des Kindes sowie dem Betreuungsumfang. Unabhängig von der tatsächlichen Inan-
spruchnahme wird der maßgebliche Kostenbeitrag für die Betreuung erhoben, für die ein Antrag ge-
stellt wurde. 
 

Die Höhe des Kostenbeitrages ergibt sich aus der Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist. Der Kos-
tenbeitrag orientiert sich an der aktuellen Satzung über die Erhebung der Kostenbeiträge für die Inan-
spruchnahme von Tageseinrichtungen für Kinder in der Stadt Hilden. 
 

Eine Änderung der Festsetzung des Kostenbeitrages im laufenden Jahr erfolgt im Kalendermonat, der 
auf die Einkommensänderung folgt.  
 

(2) Die Tagespflegeperson kann von den Eltern zusätzlich ein Entgelt für das Mittagessen verlangen. 
 

(3) Wenn mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 4 an die Stelle der Eltern tre-
ten, gleichzeitig kostenbeitragspflichtige Einrichtungen oder Angebote im Sinne des § 90 Absatz 1 Zif-
fer 3 SGB VIII (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Offene Ganztagsgrundschule) im Stadt-
gebiet Hilden in Anspruch nehmen, so wird nur für das Kind ein Beitrag erhoben, für das sich aus der 
betreffenden Satzung des Angebotes der höchste Beitrag ergibt. Alle weiteren Kinder sind beitragsbe-
freit.  
 

(4) Befindet sich ein Kind im letzten Kindergartenjahr im Sinne des Schulgesetzes NRW in der jeweili-
gen gültigen Fassung und ist aufgrund dieser Regelung von einem Kostenbeitrag befreit, sind alle Kin-
der beitragsbefreit. 
 

Die Regelungen der Absätze vier und fünf gelten nur für öffentlich geförderte Hildener Betreuungsan-
gebote und für Beitragsschuldner mit Wohnsitz in Hilden. 
 
 

§ 6 Einkommen 
 

(1) Die Kostenbeiträge sind nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. Diese 
Leistungsfähigkeit ergibt sich aus dem Familieneinkommen. Das Familieneinkommen ist die Summe 
der „positiven Einkünfte“ nach § 2 Abs. 1 und 2 Einkommenssteuergesetz – EstG. Bei Lohn- und Ge-
haltsempfängern der Bruttojahreslohn. Von diesem Betrag ist mindestens die Werbungskostenpau-
schale abzuziehen. Wurden vom Finanzamt höhere Werbungskosten anerkannt, werden auch diese 
berücksichtigt. Bei Einkünften aus selbstständiger Tätigkeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Ver-
pachtung ist dies die Bruttoeinnahme. Ein Ausgleich von Verlusten aus anderen Einkommensarten und 
mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig. 
 

Als Einkommen im Sinne des Satzes 3 gelten auch steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das 
Kind, für das der Kostenbeitrag gezahlt wird. 
 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz und die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzu-
lagengesetz werden nicht als Einkommen gerechnet. Für die Anrechnung des Elterngeldes nach dem 
Bundeserziehungsgeldgesetz (BEEG) sind die im BEEG gemachten Vorgaben in der jeweils gültigen 
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Fassung maßgebend.  
 

(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte auf Grund seiner Berufsgruppe (z.B. Beamter, Richter, Soldat, etc.), 
Dienstbezüge oder auf Grund der Ausübung eines Mandates und steht ihm aufgrund dessen für den 
Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder 
ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, so ist dem nach Absatz 1 ermittelten 
Einkommen ein Betrag von 10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder auf Grund 
der Ausübung des Mandates hinzuzurechnen. 
 

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind („Kind“ im Sinne des § 32 Abs 1 bis 5 EStG), das im Haushalt 
des Beitragsschuldners gemäß § 4 lebt, sind die nach § 32 Abs 6 EStG zu gewährenden Freibeträge 
abzuziehen. 
 

(4) Bezieher von rechtmäßigen Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), 
SGB XII Kapitel 3 und/oder 4 (Sozialhilfe) sowie AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) sind für die 
Dauer des Leistungsbezuges immer in der ersten Einkommensstufe der Anlage 1 (Elternbeitrag 0,00 
Euro) einzustufen. 
 
 

§ 7 Erlass des Kostenbeitrages 
 

(1) Der Beitrag kann auf Antrag vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise 
erlassen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist (§ 90 Abs. 3 SGB 
VIII). Für die Feststellung der zumutbaren Belastung gelten die §§ 82 bis 85, 87 und 88 des SGB XII. 
Bei der Einkommensberechnung bleibt die Eigenheimzulage nach dem Eigenheimzulagengesetz au-
ßer Betracht. 
 
 

§ 8 Nachweis des Einkommens 
 

(1) Bei Antragstellung und danach auf Verlangen haben die Eltern dem örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der An-
lage nach § 5 dieser Satzung ihren Kostenbeiträgen zugrunde zu legen ist.  
 

(2) Maßgeblich ist grundsätzlich das Einkommen aus dem vorangegangenen Kalenderjahr. 
Zur Prüfung des Einkommens dienen als Grundlage die Einkommensteuerbescheide. Ist eine Veranla-
gung nicht durchgeführt worden, sind geeignete Nachweise zur Ermittlung des Einkommens nach die-
ser Satzung vorzulegen. Abweichend hiervon ist das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats 
zugrunde zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des 
vorangegangen Kalenderjahres. In diesem Fall sind ebenfalls auch Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar 
nicht im letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen (wie z.B. Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld). Der Kostenbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festzuset-
zen. Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist abweichend von 3 auf das zu erwartende 
Jahreseinkommen abzustellen. Änderungen der Einkommensverhältnisse, die zu einer Einstufung in 
eine andere Einkommensgruppe führen, sind dem Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Hilden 
unverzüglich anzugeben. 
 

Eine Prüfung der prognostizierten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bzw. nach Abschluss aller Er-
werbsvorgänge eines Kalenderjahres ist für die endgültige Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit ausschließlich das tatsächliche in diesem Kalenderjahr erzielte Einkommen für die Beitrags-
festsetzung desselben Jahres maßgebend.  
 
 

§ 9 Auskunfts- und Anzeigepflichten 
 

(1) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge teilen die Beitragspflichtigen der Stadt Hilden die Namen, 
Anschriften, Geburtsdaten, Aufnahme- und Abmeldedaten sowie die vereinbarten Betreuungszeiten 
der Kinder und entsprechende Angaben zu dessen Eltern oder Erziehungsberechtigen oder sonstigen 
Beitragsschuldnern nach § 4 Absatz III dieser Satzung unverzüglich mit. 
 

(2) Bei Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Beitragspflichtigen dem örtlichen Träger der 
örtlichen Jugendhilfe schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der 
Anlage nach § 5 ihrem Kostenbeitrag zugrunde zu legen ist (Verbindliche Erklärung zum Einkommen). 
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Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Betreuungszeitraumes verpflichtet, Veränderungen 
in der Höhe der Betreuungszeit sowie in den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen, die für 
die Bemessung des Kostenbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen und schriftlich vorzule-
gen.  
 

Eine Ermittlung des Kostenbeitrages entfällt, wenn und solange der /die Zahlungspflichtige sich selbst 
durch eine schriftliche Erklärung der höchsten Einkommensstufe zuordnet.  
 

(3) Die Stadt Hilden ist – ungeachtet dieser Verpflichtung – berechtigt, die persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen regelmäßig zu überprüfen.  
 

(4) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder nicht in ausrei-
chendem Maße, nicht fristgerecht oder unvollständig oder mit fehlenden oder unzureichenden Nach-
weisen nach oder wird die Höhe des Einkommens nicht nachgewiesen, wird der Kostenbeitrag nach 
der höchsten Einkommensgruppe festgesetzt.  
 
 

§ 10 Bußgeldvorschrift 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b Kommunalabgabengesetz NRW handelt, 
wer nach dieser Satzung beitragspflichtig ist, aber entgegen seinen Mitwirkungspflichten nicht unver-
züglich eine Änderung des Einkommens, die zur Zugrundelegung einer höheren Kostenbeitragsstufe 
führen kann, anzeigt oder nicht unverzüglich grundsätzlich vorhandene oder beschaffbare Nachweise 
für die geänderte Einkommenshöhe vorlegt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 
5.000 Euro geahndet werden. 
 

(2) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung wird den örtlichen Ordnungsbehörden übertra-
gen. 
 
 

§ 11 In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am 01.08.2012 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 

Der vorstehende 1. Nachtrag zum 01.08.2012 zur Satzung der Stadt Hilden über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Tagespflege im Stadtgebiet Hilden vom 03.04.2012 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 03.04.2012 
In Vertretung 
Norbert Danscheidt  
1. Beigeordneter 
 
 

2. Satzung der Stadt Hilden über die Erhebung von Kostenbeiträgen für den Besuch von Tages-
einrichtungen für Kinder im Stadtgebiet Hilden 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S. 666/SGV.NRW.2023) zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 24.06.2008 (GV.NRW.S.514), des § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NRW.S.712/SGV.NRW.610), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 30.06.2009 (GV.NRW.2009,S. 394), des § 90 Sozialgesetzbuch, Achtes Buch (SGB VIII), 
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Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.12.2006 (BGBl. I 
S. 3134), zuletzt geändert durch Artikel 105 des Gesetzes vom 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586) und des § 
23 des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 
30.10.2007 (GV.NRW.S. 462/SGV. NRW. 216) und des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder-
bildungsgesetzes und zur Änderung des Ersten Gesetzes zur Ausführung des Kinder – und Jugendhil-
fegesetzes – Erste KiBiz-Änderungsgesetz – vom 22.07.2011 (GV.NRW.S.377) hat der Rat der Stadt 
Hilden in seiner Sitzung vom 21.03.2012 folgenden 1. Nachtrag der Satzung beschlossen:  
 
Rechtsgrundlagen:  
- §§ 22 ff. Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII) 
- Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) 
- § 90 Abs. 1 Nr.3 und Abs. 3 SGB VIII,  
- § 23 KiBiz  
- § 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)  
jeweils in der zurzeit geltenden Fassung. 
 
Kostenbeiträge für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen im Sinne der §§ 22, 22 a 
SGB VIII (KJHG) 
 

§ 1 Allgemeines 
§ 2 Entstehung des Beitrages und Beitragszeitraum 
§ 3 Fälligkeit des Beitrages 
§ 4 Beitragsschuldner 
§ 5  Kostenbeitrag 
§ 6  Einkommen 
§ 7  Erlass des Kostenbeitrages 
§ 8  Nachweis des Einkommens 
§ 9  Auskunfts- und Anzeigepflichten 
§ 10  Bußgeldvorschriften 
§ 11 In-Kraft-Treten 

Anlage 1: Kostenbeitragstabelle 
 
 
§ 1  Allgemeines 
 

(1) Für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder und anderer Betreuungsangebote für 
Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht erhebt der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe, die Stadt 
Hilden, gemäß § 23 Abs. 1 KiBiz i.V.m. § 90 Abs. 1 SGB VIII von den Eltern entsprechend ihrer wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit öffentlich-rechtliche Kostenbeiträge zu den Jahresbetriebskosten. Die 
Kostenbeiträge sind auf Grund § 23 Absatz 4 SGB VIII sozial gestaffelt und werden gemäß einem un-
terschiedlichem Aufwand für 
 

a) Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr 
b) Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Beginn der Schulpflicht 
c) nach den gebuchten wöchentlichen Betreuungszeiten 
 

erhoben. Die Beiträge für die Essensverpflegung sind gemäß gesonderter Regelung zusätzlich zu leis-
ten. 
 

(2) Voraussetzung für den Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder ist der Abschluss eines Betreu-
ungsvertrages mit der jeweiligen Tageseinrichtung. 
 

(3) Für die Erhebung der Kostenbeiträge teilt der Träger der Tageseinrichtungen für Kinder dem örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Namen, Anschriften, Geburtsdaten, die Aufnahme- und 
Abmeldedaten der Kinder sowie die entsprechenden Angaben der Personensorgeberechtigten unver-
züglich mit (siehe hier auch § 9 –Auskunfts- und Anzeigepflicht-). 
 
 
§ 2  Entstehung des Beitrages und Beitragszeitraum 
 

(1) Die Beitragsschuld entsteht mit der Aufnahme des Kindes in eine Tageseinrichtung für Kinder oder 
dem Anfangsdatum des Betreuungsverhältnisses für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht und endet 
mit Ablauf des Monats, in dem das Betreuungsverhältnis endet.  
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(2) Die Aufnahme des Kindes in eine Tageseinrichtung für Kinder bzw. eines Betreuungsverhältnisses 
für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht erfolgt grundsätzlich zum Ersten eines Monats. Mit diesem 
Tag beginnt die Beitragspflicht. Sollte in begründeten Ausnahmefällen eine Aufnahme zu einem späte-
ren Zeitpunkt erfolgen, so ist für den Monat der volle Beitrag zu zahlen. Grundsätzlich wird der Betreu-
ungsvertrag jeweils bis zum 31.07. eines jeden Jahres (Ende des Kindergartenjahres) geschlossen. 
 

(3) Änderungen des Kostenbeitrages durch eine Änderung des Kindesalters und Einkommensände-
rungen der Eltern werden vom ersten Tag des Folgemonats wirksam. Veränderungen in der Betreu-
ungszeit im laufenden Kindergartenjahr wirken sich ab dem 1. des Monats, in dem die Änderung der 
Betreuungszeit wirksam wird, aus. 
 

(4) Eine Kündigung ist grundsätzlich nur zum Ende eines Kindergartenjahres mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsletzten möglich. In Ausnahmefällen kann während des Kindergartenjahres eine 
Erhöhung oder Reduzierung der wöchentlichen Betreuungszeit beantragt werden. 
Bei schulpflichtig werdenden Kindern endet der Vertrag am 31.07. des jeweiligen Einschulungsjahres, 
ohne dass es der Kündigung bedarf. Eine vorzeitige Kündigung ist unter Einhaltung der vorgenannten 
Kündigungsfrist nur möglich bei 

- Umzug der Personensorgeberechtigten 
- Erkrankung des Kindes, die einen weiteren Besuch in der Einrichtung nicht mehr zulässt. 

 

(5) Die Kündigung des Betreuungsvertrages seitens der Stadt Hilden ist möglich, wenn 
 

a) das Verhalten des Kindes einen weiteren Verbleib in der Kindertageseinrichtung nicht zulässt,  
b) die erforderliche Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten nicht möglich ist, 
c) das Kind die Kindertageseinrichtung bzw. das Betreuungsverhältnis für Kinder bis zum Beginn 

der Schulpflicht nicht regelmäßig besucht,  
d) die Erziehungsberechtigten ihrer Beitragszahlung nicht nachkommen oder 
e) die Angabe, die zur Aufnahme geführt haben, unrichtig waren oder sind. 

 

(6) Beitragszeitraum ist das Kindergartenjahr; dieses entspricht dem Schuljahr. Die Beitragspflicht wird 
durch Schließungszeiten der Einrichtung nicht berührt. 
 

(7) Die Beitragspflicht endet mit dem Beginn des letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung ge-
mäß Schulgesetz NRW in der jeweils gültigen Fassung. 
 
 
§ 3  Fälligkeit des Beitrages 
 

(1) Der Kostenbeitrag wird ab Betreuungsbeginn in monatlichen Teilbeträgen jeweils zum 15. 
eines lfd. Monats erhoben. Die Beiträge werden stets als volle Monatsbeiträge erhoben, 
unabhängig von An-/ Abwesenheitszeiten des Kindes, Schließzeiten, Ferien oder ähnlichem. 
 

(2) Die Beitragszahlung erfolgt grundsätzlich bargeldlos über eine Einzugsermächtigung oder Überwei-
sung (Selbsteinzahlung) unter Angabe der hierfür erforderlichen Daten. 
 

(3) Nicht gezahlte Beiträge unterliegen der Beitreibung im Verwaltungsvollstreckungs- 
verfahren. 
 
 
§ 4  Beitragsschuldner 
 

(1) Beitragsschuldner sind die Eltern für ein Kind, auf deren Veranlassung das Kind eine Tageseinrich-
tung für Kinder besucht oder ein Betreuungsverhältnis für Kinder bis zum Beginn der Schulpflicht be-
steht. 
 

(2) Lebt das Kind nur mit einem Elternteil zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern. 
 

(3) Wird bei Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 Ein-
kommensteuergesetz gewährt oder Kindergeld gezahlt, treten die Personen, die diese Leistung erhal-
ten, an die Stelle der Eltern. Bei Beitragsübernahme durch den Jugendhilfeträger wird der Beitrag der 
zweiten Stufe übernommen (siehe § 6 Abs. 5). 
 

(4) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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§ 5  Kostenbeitrag 
 

(1) Die Beitragsschuldner nach § 4 haben entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit mo-
natlich öffentlich-rechtliche Beiträge zu den Betriebskosten für Kindertageseinrichtungen zu entrichten. 
 

Der Kostenbeitrag richtet sich neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Beitragspflichtigen 
nach dem Alter des Kindes sowie nach dem Betreuungsumfang (siehe § 1). Unabhängig von der tat-
sächlichen Inanspruchnahme wird der maßgebliche Kostenbeitrag für die Betreuung erhoben, für die 
ein Betreuungsverhältnis geschlossen wurde. 
 

Die Höhe des Kostenbeitrages ergibt sich aus der Anlage, die Bestandteil dieser Satzung ist.  
 

Eine Änderung der Festsetzung des Kostenbeitrages im laufenden Jahr erfolgt im Kalendermonat, der 
auf die Einkommensänderung folgt.  
 

(2) Der Träger der Kindertageseinrichtung kann von den Eltern zusätzlich ein Entgelt für die  Verpfle-
gung verlangen. Für Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft wird ein Entgelt zur Verpfle-
gung entsprechend der tatsächlichen Ausgaben, unter Berücksichtigung der Aspekte gesunde Ernäh-
rung, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, erhoben. 
 

(3) Wenn mehr als ein Kind einer Familie oder von Personen, die nach § 4 an die Stelle der Eltern tre-
ten, gleichzeitig kostenbeitragspflichtige Einrichtungen oder Angebote im Sinne des § 90 Absatz 1 Zif-
fer 3 SGB VIII (Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege, Offene Ganztagsgrundschule) im Stadt-
gebiet Hilden in Anspruch nehmen, so wird nur für das Kind ein Beitrag erhoben, für das sich aus der 
betreffenden Satzung des Angebotes der höchste Beitrag ergibt. Alle weiteren Kinder sind beitragsbe-
freit. Befindet sich ein Kind im letzten Kindergartenjahr im Sinne des Schulgesetzes NRW in der jewei-
ligen gültigen Fassung und ist aufgrund dieser Regelung von einem Kostenbeitrag befreit, sind alle 
Kinder beitragsbefreit.  
 

Die Regelungen des Absatzes drei gelten nur für öffentlich geförderte Hildener Betreuungsangebote für 
Beitragsschuldner mit Wohnsitz in Hilden. 
 
 
§ 6  Einkommen 
 

(1) Die Kostenbeiträge sind nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Eltern gestaffelt. Diese 
Leistungsfähigkeit ergibt sich aus dem Familieneinkommen. Das Familieneinkommen im Sinne dieser 
Satzung ist die Summe der „positiven Einkünfte“ nach § 2 Abs. 1 und 2 Einkommensteuergesetz – 
EstG. Bei Lohn- und Gehaltsempfängern der Bruttojahreslohn. Von diesem Betrag ist mindestens die 
Werbungskostenpauschale abzuziehen. Wurden vom Finanzamt höhere Werbungskosten anerkannt, 
werden auch diese berücksichtigt. Bei Einkünften aus selbständiger Tätigkeit, Kapitalvermögen, Ver-
mietung und Verpachtung ist dies die Bruttoeinnahme. Ein Ausgleich mit Verlusten aus anderen Ein-
kunftsarten und mit Verlusten des zusammen veranlagten Ehegatten ist nicht zulässig.  
 

Als Einkommen im Sinne des Satzes 3 gelten steuerfreie Einkünfte, Unterhaltsleistungen sowie die zur 
Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffentlichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für 
das der Elternbeitrag gezahlt wird.  
 

Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und die Eigenheimzulage nach dem Ei-
genheimzulagengesetz (EigZulG) werden nicht als Einkommen gerechnet. Für die Anrechnung des El-
terngeldes nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BEEG) sind die im BEEG gemachten Vorgaben in 
der jeweils gültigen Fassung maßgebend. 
 

(2) Bezieht ein Elternteil Einkünfte auf Grund seiner Berufsgruppe (z.B. Beamter, Richter, Soldat, etc), 
Dienstbezüge oder auf Grund der Ausübung eines Mandates und steht ihm aufgrund dessen für den 
Fall des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an deren Stelle eine Abfindung zu oder 
ist er in der gesetzlichen Rentenversicherung nachzuversichern, so ist dem nach Absatz 1 ermittelten 
Einkommen ein Betrag von 10 von Hundert der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis oder 
aufgrund der Ausübung des Mandates hinzuzurechnen. 
 

(3) Für das dritte und jedes weitere Kind („Kind“ im Sinne des § 32 Abs 2 bis 5 EstG), das im Haushalt 
des Beitragsschuldner gemäß § 4 dieser Satzung lebt, sind die nach § 32 Abs. 6 EstG zu gewähren-
den Freibeträge von dem ermittelten Einkommen abzuziehen. 
 

(4) Im Fall des § 4 Abs. 3 ist seitens des zuständigen örtlichen Jugendhilfeträgers ein Kostenbeitrag zu 
zahlen, der sich aus der Kostenbeitragstabelle, Stufe 2, der Anlage 1 ergibt. 
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(5) Bezieher von rechtmäßigen Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), 
SGB XII Kapitel 3 und/oder 4 (Grundsicherung für vorübergehend oder dauerhaft Erwerbsunfähige) 
sowie AsylbLG (Asylbewerberleistungsgesetz) sind für die Dauer des Leistungsbezuges immer in der 
Kostenbeitragstabelle, Stufe 1, der Anlage (Kostenbeitrag 0,00 Euro) einzustufen. 
 
 
§ 7  Erlass des Kostenbeitrages 
 

Auf Antrag kann der Kostenbeitrag für die Zukunft vom örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe er-
lassen oder übernommen werden, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist 
(§ 90 Abs. 3 SGB VIII). Dies ist regelmäßig in den Fällen des § 6 Abs. 5 dieser Satzung gegeben. 
 
 
§ 8  Nachweis des Einkommens 
 

(1) Bei der Aufnahme und danach auf Verlangen haben die Eltern dem örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe schriftlich anzugeben und nachzuweisen, welche Einkommensgruppe gemäß der Anlage 
nach § 5 dieser Satzung ihren Kostenbeiträgen zugrunde zu legen ist. Ohne Angaben zur Einkom-
menshöhe oder ohne den geforderten Nachweis ist der höchste Kostenbeitrag zu leisten.  
 

(2) Maßgebend ist das Jahreseinkommen im laufenden Kalenderjahr. Da dieses sich nur vergangen-
heitsbezogen ermitteln lässt, ist zur Prognoseberechnung für das voraussichtliche Jahreseinkommen 
grundsätzlich das Einkommen aus dem vorangegangenen Kalenderjahr maßgebend. Zur Prüfung des 
Einkommens dienen als Grundlage die Einkommensteuerbescheide. Ist eine Veranlagung nicht durch-
geführt worden, sind geeignete Nachweise zur Ermittlung des Einkommens nach dieser Satzung vor-
zulegen. Abweichend hiervon ist das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrunde zu le-
gen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher oder niedriger ist als das Einkommen des vorausgegan-
genen Kalenderjahres. In diesem Fall sind ebenfalls auch Einkünfte hinzuzurechnen, die zwar nicht im 
letzten Monat bezogen wurden, aber im laufenden Jahr anfallen (wie z.B. Urlaubs- und Weihnachts-
geld). Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist abweichend von Satz 4 auf das zu erwar-
tende Jahreseinkommen abzustellen.  
 

(3) Für die Prüfung der prognostizierten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit bzw. nach Abschluss aller 
Erwerbsvorgänge eines Kalenderjahres ist für die endgültige Beurteilung der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit ausschließlich das tatsächliche in diesem Kalenderjahr erzielte Einkommen für die Bei-
tragsfestsetzung desselben Jahres maßgebend. Die endgültige Festsetzung erfolgt nach Ablauf eines 
Kalenderjahres. Bis zur endgültigen Beurteilung des Einkommens im Kalenderjahr gem. Abs 2 Satz 1 
ergehen vorläufige Bescheide über die Erhebung eines Kostenbeitrages.  
 
(4) Der Kostenbeitrag ist ab dem Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festzusetzen.  
 
 
§ 9 Auskunfts- und Anzeigepflichten 
 

(1) Für die Festsetzung der Kostenbeiträge teilen die Beitragspflichtigen der Stadt Hilden die Namen, 
Anschriften, Geburtsdaten, Aufnahme- und Abmeldedaten sowie die vereinbarten Betreuungszeiten 
der Kinder und entsprechende Angaben zu deren Eltern oder Erziehungsberechtigen oder sonstigen 
Beitragsschuldnern nach § 4 Absatz III dieser Satzung unverzüglich mit. 
 

(2) Bei Aufnahme, während des gesamten Betreuungszeitraumes und auf Verlangen haben die Bei-
tragspflichtigen dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe schriftlich anzugeben und nachzu-
weisen, welche Einkommensgruppe gemäß der Anlage nach § 5 ihrem Kostenbeitrag zugrunde zu le-
gen ist (Verbindliche Erklärung zum Elterneinkommen). 
Veränderungen in den persönlichen oder wirtschaftlichen Verhältnissen, die für die Bemessung des 
Kostenbeitrages maßgeblich sind, sind unverzüglich mitzuteilen und schriftlich vorzulegen. Insbeson-
dere Änderungen, die zu einer Einstufung in eine andere Einkommensgruppe führen.  
 

Eine Ermittlung des Kostenbeitrages entfällt, wenn und solange die/der Zahlungspflichtige sich selbst 
durch eine schriftliche Erklärung der höchsten Einkommensstufe zuordnet.  
 

(3) Die Stadt Hilden ist – ungeachtet dieser Verpflichtung – berechtigt, die persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen regelmäßig zu überprüfen.  
 

(4) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzeigepflichten nicht oder nicht in ausrei-
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chendem Maße, nicht fristgerecht oder unvollständig oder mit fehlenden oder unzureichenden Nach-
weisen nach oder wird die Höhe des Einkommens nicht nachgewiesen, wird der Kostenbeitrag nach 
der höchsten Einkommensgruppe festgesetzt.  
 
 
§ 10  Bußgeldvorschrift 
 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 20 Abs. 2 Buchstabe b Kommunalabgabengesetz NRW handelt, 
wer nach dieser Satzung beitragspflichtig ist, aber entgegen seinen Mitwirkungspflichten die in § 8 be-
zeichneten Angaben unrichtig oder unvollständig macht oder nicht unverzüglich eine Änderung des 
Einkommens, die zur Zugrundelegung einer höheren Kostenbeitragsstufe führen kann, anzeigt oder 
nicht unverzüglich grundsätzlich vorhandene oder beschaffbare Nachweise für die geänderte Einkom-
menshöhe vorlegt. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet wer-
den. 
 

(2) Die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung wird den örtlichen Ordnungsbehörden übertra-
gen. 
 
 
§ 11 In Kraft Treten 
 

Diese Satzung tritt am 01.08.2012 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der vorstehende 1. Nachtrag zum 01.08.2012 zur Satzung der Stadt Hilden über die Erhebung von 
Kostenbeiträgen für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder im Stadtgebiet Hilden vom 
03.04.2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 03.04.2012 
In Vertretung 
Norbert Danscheidt  
1. Beigeordneter 
 
 

3. Ungültigkeitserklärung eines Dienstsiegels 
 
Das Dienstsiegel Nr. 30 (klein) der Stadt Hilden wird hiermit für ungültig erklärt. Die unbefugte Benut-
zung wird ab sofort strafrechtlich verfolgt. 
 
Hilden, 05.04.2012 
In Vertretung 
Norbert Danscheidt 
1. Beigeordneter 
 
 

4. Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung gemäß § 10 Landeszustellungsgesetz NRW 
 
Das nachstehend bezeichnete Dokument wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 
Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 

1. Behörde, für die zugestellt wird: 
 Stadt Hilden, Der Bürgermeister, Amt für Finanzservice, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
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2. Name und letzte bekannte Anschrift des Zustellungsadressaten: 
 Europa Trading & Recycling Services GmbH, Ufergarten 27, 42651 Solingen 
 
3. Datum des Dokumentes: 
 06.03.2012 
 
4. Aktenzeichen des Dokumentes: 
 273179/01/1 
 
5. Stelle, wo das Dokument eingesehen werden kann: 
 Stadt Hilden, Amt für Finanzservice, Zimmer 246, Am Rathaus 1, 40721 Hilden 
 

Hilden, den 28.03.2012 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
Klausgrete 
 
 

5. Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das Haushaltsjahr 2012 
 
1. Haushaltssatzung 
 
Aufgrund der §§ 77 ff. der Gemeindeordnung (GO NRW) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), geändert durch Gesetz vom 13. De-
zember 2011 (GV. NRW. S.685), hat der Rat der Stadt am 21.03.2012 folgende Haushaltssatzung be-
schlossen: 
 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden 
voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlungen 
und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 179.070.684 Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 178.813.364 Euro 
 
im Finanzplan mit 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 137.878.635 Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 132.259.859 Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit  auf 11.095.716 Euro 
 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 16.145.630 Euro 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur 
Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich 
ist, wird auf 1.263.600 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird auf 0 Euro 
und 
 
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich 
des Ergebnisplans wird auf 0 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 Euro 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  
 
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 190 v. H. 
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
 

§ 7 
 
1) Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Beamten-Planstellen 
 (ku-Vermerk) ist die Umwandlung in eine niedrigere Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden 

der betreffenden Planstellen vorzunehmen. 
 
2) Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Planstellen von tariflich Beschäf-

tigten (ku-Vermerk) ist unter Beachtung der Tätigkeitsmerkmale (tarifliche Regelungen) nach 
Freiwerden der betreffenden Planstellen die Umwandlung vorzunehmen. 

 
3) Bei den im Stellenplan als künftig wegfallend bezeichneten Planstellen (kw-Vermerk) sind diese 

Stellen nach Freiwerden nicht wieder zu besetzen und entfallen. 
 

§ 8 
 

Im Sinne des § 4 Abs. 5 GemHVO gelten folgende Regelungen: 
 
A) Ein Produkt besteht aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan und ist in der Regel 

einer Organisationseinheit (Amt) in Bezug auf die von ihr erbrachten Leistungen auf Kostenträ-
gerebene verursachungsgemäß zuzuordnen. 

 
B) Alle innerhalb eines Teilergebnisplanes (Produkt) nachfolgend aufgelisteten Aufwendungen ei-

ner Organisationseinheit werden zu einem Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 GemHVO zusam-
mengefasst. Sie sind gegenseitig deckungsfähig.  
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 Hierzu gehören: 
 Konto 501900 „Honorare“ 
 Konten der Kontengruppe 52 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“,  
 Konten der Kontengruppe 53 „Transferaufwendungen“,  
 Konten der Kontengruppe 54 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“  
  ausgenommen   
  - Kontenart 547 „Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen“, 
  - Konto 544900 „Wertkorrekturen zu Forderungen“, 
  - Konto 548900 „Allgemeine Deckungsreserve“, 
  - Konto 549100 „Verfügungsmittel“. 

 
Vom Grundsatz her sind es die Zeilen 13, 15 und 16 des Teilergebnisplanes. 

 
Die gegenseitige Deckungsfähigkeit darf im Budget nicht zu einer überplanmäßigen/ außerplan-
mäßigen Auszahlung führen. 

 
Grundsätzlich von der Budgetierung ausgenommen sind:  

 
1. Aufwendungen, die an zweckgebundene Erträge gekoppelt sind (§ 22 Abs. 3 GemHVO) 

und 
2. Aufwendungen aus Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsausgabereste). 

 
 C) Über den Haushaltsansatz hinaus gehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge)/ Einzah-

lungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen/ Mehraus-zahlungen bereit-
zustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/ Minderein-zahlungen zu entsprechen-
den Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen. 

Darüber hinaus ist in allen Teilergebnisplänen das Jahresergebnis der Zeile 18 einzuhalten. 
 

D) Alle innerhalb eines Teilfinanzplanes (Produktes) abgebildeten investiven Auszahlungen einer 
Organisationseinheit, sind je Investition gegenseitig deckungsfähig. 

 Die Auszahlungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) sind grundsätzlich innerhalb ei-
nes Produktes gegenseitig deckungsfähig.  

 
E) Für folgende Konten werden jeweils Deckungskreise gebildet: 

 
1. Konten für Personalaufwendungen – Kontengruppen 50 und 51  
 (ausgenommen Konto 501900 „Honorare“) 
2. Konten für Zinsaufwendungen – Kontengruppe 551 
3. Konten für Abschreibungen – Kontengruppe 57  

- Hier gelten Mehraufwendungen grundsätzlich als unerheblich - 
4. Konten für die Tilgung von Krediten für Investitionen – Kontenart 792 
5. Mehrerträge bei Konto 456800 „Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO“ berechtigen zu 

Mehraufwendungen bei Konto 559500 „Erstattungszinsen zur Gewerbesteuer nach § 233a AO“. 
 
F) Weitergehende Regelungen: 

 
1. Das Fachamt hat die Möglichkeit, auf Antrag Zeit- und Honorarverträge - begrenzt auf das Kalen-

derjahr - außerhalb des Stellenplanes abzuschließen. Die Finanzierung muss innerhalb des Pro-
dukts gesichert sein. 

2. Die Kassenwirksamkeit muss im Haushaltsjahr gegeben sein. 
3. a. Auszahlungsermächtigungen für Investitionen können nicht zur Deckung von 
   zahlungswirksamen Aufwendungen herangezogen werden. 

b. Auszahlungsermächtigungen für Geringwertige Wirtschaftsgüter können zur Deckung von 
Aufwendungen herangezogen werden. 

c. Aufwandsermächtigungen können zur Deckung für Geringwertige Wirtschaftsgüter und für In-
vestitionen herangezogen werden. 

4. Änderungen in den Rahmenbedingungen aufgrund politischer Entscheidungen führen zu Korrektu-
ren im Budget. 

5. Verwaltungsinterne Zuständigkeiten behalten weiterhin ihre Gültigkeit. 
6. Fehlbeträge im Gesamthaushalt können auch zu Änderungen im Budget führen.“ 
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2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach 
§ 80 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen erforderliche Anzeige bei der 
Aufsichtsbehörde erfolgte mit Schreiben vom 23.03.2012 (Eingang Aufsichtsbehörde: 28.03.2012). Mit 
Datum vom 12.04.2012 hat der Landrat als Untere Staatliche Verwaltungsbehörde die Kenntnisnahme 
der Anzeige schriftlich bestätigt (AZ.: 20-32/91-212/Hz). 
 
Entsprechend § 80 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, wird die Haus-
haltssatzung mit ihren Anlagen im Anschluss an die öffentliche Bekanntgabe bis zum Ende der Ausle-
gung des Jahresabschlusses im Rathaus der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Amt für Finanzservice, mon-
tags und freitags von 08:00 bis 12:00 Uhr, dienstags und mittwochs von 08:00 bis 16:00 Uhr und don-
nerstags von 8:00 bis 18:00 Uhr zur Einsichtnahme vorgehalten und ist auf der Homepage der Stadt 
Hilden unter www.hilden.de im Internet verfügbar. 
 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der 
Gemeindeordnung NRW gegen die Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentli-
che Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sein denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 

durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, 16. April 2012 
Der Bürgermeister 
In Vertretung 
Norbert Danscheidt 
1. Beigeordneter 

 
Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden 
 

6. Umlegungsverfahren Nr. 40 für den Bereich „Am Kronengarten“ 
Unanfechtbarkeit eines Beschlusses nach § 73 BauGB 
 
Der Beschluss des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden vom 10.11.2011 betreffend die Grundstü-
cke Gemarkung Hilden, 

Flur 49, Flurstücke 1178 und 1184 
(Gebäude- und Freifläche, Am Kronengarten) 

- U 40 / A 1 – 
 

ist mit Ablauf des 30.03.2012 unanfechtbar geworden. 
 
Rechtsmittelbelehrung: 
Die Unanfechtbarkeit des Beschlusses nach § 73 BauGB gilt am Tag nach ihrer ortsüblichen Bekannt-
machung als bekannt gegeben. 
Gegen die Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit des Beschlusses nach § 73 BauGB kann innerhalb 
von sechs Wochen nach dieser Bekanntmachung Antrag auf gerichtliche Entscheidung gestellt wer-
den. 
Der Antrag ist beim Landgericht Düsseldorf – Kammer für Baulandsachen, Werdener Straße 1, 40227 
Düsseldorf schriftlich oder zur Niederschrift vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzu-
reichen. Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er sich richtet. Er soll die Erklä-
rung, inwieweit die Bekanntgabe der Unanfechtbarkeit angefochten wird und einen bestimmten Antrag 
dazu enthalten. Er soll die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur Rechtferti-
gung des Antrages dienen. 
Für das gerichtliche Verfahren ist es erforderlich, sich eines Rechtsanwaltes zu bedienen. 
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Wird die Frist durch Verschulden eines Bevollmächtigten oder eines Vertreters versäumt, so wird des-
sen Verschulden dem vertretenen Beteiligten zugerechnet. 
Ein gegen den hier bekannt gemachten Verwaltungsakt gestellter Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
hat keine aufschiebende Wirkung; er ist nach § 224 Satz 1 Nr. 2 BauGB sofort vollziehbar. 
Gleichzeitig mit dem Antrag auf gerichtliche Entscheidung kann nach § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) der Antrag gestellt werden, dass die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise an-
geordnet wird. 
Über den Antrag entscheidet das Landgericht Düsseldorf – Kammer für Baulandsachen, Werdener 
Straße 1, 40227 Düsseldorf. 
Der Antrag ist gegen den Umlegungsausschuss für die Stadt Hilden zu richten. 
 
Hinweis: 
Das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren ist abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnö-
tiger Kosten wird empfohlen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit der Geschäftsstelle des Um-
legungsausschusses bei dem Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden in Verbindung zu set-
zen. Etwaige Unstimmigkeiten können somit bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden. 
Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Klagefrist von einem Monat sich durch ein 
solches Gespräch nicht verlängert. 
Hilden, den 13.04.2012 
 
Der Umlegungsausschuss 
Der Geschäftsführer 
Stuhlträger 

 
Öffentliche Ausschreibung der Stadt Hilden 
 

7. Fahrbahnsanierung Doppelte Oberflächenbehandlung 
 
Im Wesentlichen kommen folgende Arbeiten zur Ausführung: 
Fahrbahnsanierungsmaßnahmen durch doppelte Oberflächenbehandlung in örtlich getrennten Teilab-
schnitten in einem Gesamtumfang von ca. 10.250 m².  
Einzelmaßnahmen von 675 m² bis 5000 m². 
 
Beginn der Arbeiten: 23. KW 2012 
Fertigstellung:  25. KW 2012 
 
Die Verdingungsunterlagen können ab dem 20.04.2012 bei der Zentralen Vergabestelle der Stadt Hil-
den, Am Rathaus 1, 40721 Hilden per Post, per Fax (02103 / 72 625), per E-Mail 
(vergabestelle@hilden.de) oder im Zimmer 243 angefordert werden.  
 
Die Verdingungsunterlagen können auf Wunsch per E-Mail versandt werden. Verwaltungsge-
bühren fallen nicht an. 
 
Das Angebot muss in deutscher Sprache bis zum 15.05.2012, 10:00 Uhr, bei der Zentralen Vergabe-
stelle der Stadt Hilden eingehen. Der Eröffnungstermin findet am 15.05.2012, 10:00 Uhr, im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 107, statt. Es dürfen Bieter und ihre Bevollmächtigten anwe-
send sein. 
 
Nebenangebote, die in technischer Hinsicht von der Leistungsbeschreibung abweichen, sind auch oh-
ne Abgabe eines Hauptangebotes zugelassen. (Die technische Gleichwertigkeit ist mit Abgabe des 
Angebots nachzuweisen!) Andere Änderungsvorschläge oder Nebenangebote (z. B. abweichende Zah-
lungsbedingungen, Preisvorbehalte) sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen. Ne-
benangebote oder Änderungsvorschläge müssen im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ 
und quantitativ gleichwertig sein. 
 
Folgende Nachweise sind mit dem Angebot vorzulegen: 

� Selbstauskunft, dass keine Eintragungen bzgl. Schwarzarbeit, Korruption und/oder  Vorteilsnahme im 
Gewerbezentralregister vorhanden sind, 

� Bescheinigung des Finanzamtes, dass keine Rückstände an öffentlichen Abgaben bestehen, 
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� Freistellungsbescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen, 
� Umsatz des Unternehmers in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistun-

gen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind, unter Ein-
schluss des Anteils der bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Aufträgen, 

-  die Ausführung von Leistungen in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren, die mit der zu ver-
gebenden Leistung vergleichbar sind, 

� die Zahl der in den letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten 
Arbeitskräfte, gegliedert nach Berufsgruppen, 

� die dem Unternehmer für die Ausführung der zu vergebenden Leistung zur Verfügung stehende tech-
nische Ausrüstung, 

� das für die Leitung und Aufsicht vorgesehene technische Personal. 
 

Hinweis: Fehlende Unterlagen müssen innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung nachgereicht 
werden, ansonsten erfolgt der Ausschluss von der Vergabe. Ein Hinweis auf frühere Bewerbungen wird 
nicht akzeptiert. 
Die Bieter sind bis zum 31.05.2012 an ihr Angebot gebunden. 
Stelle, an die sich der Bewerber/ Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen Vergabebe-
stimmungen wenden kann:  
Kreis Mettmann, Der Landrat, Kommunalaufsicht, Düsseldorfer Str. 26, 40822 Mettmann, 
Fax: 02104 / 99 – 4403. 
 
 
 


